o0 Ministerium des Innern

. B RECHTo N RW des Landes Nordrhein-Westfalen WQ@

Landesrecht Nordrhein-Westfalen

Ministerialblatt fur das Land Nordrhein-Westfalen

Ausgabe: MBI. NRW. 2003 Nr. 32
Veroffentlichungsdatum: 09.07.2003
Seite: 810

Neufassung der Satzung des Versorgungswerkes der
Apothekerkammer Nordrhein vom 9. Juli 2003

21210

Neufassung der Satzung
des Versorgungswerkes der Apothekerkammer Nordrhein
vom 9. Juli 2003

Die Kammerversammlung der Apothekerkammer Nordrhein hat in ihrer Sitzung am 9. Juli 2003
aufgrund des § 6 Abs. 1 Nr. 10 des Heilberufsgesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 9. Mai
2000 (GV. NRW. S. 403), geandert durch Gesetz vom 17. Dezember 2002 (GV. NRW. S. 641) - in
Verbindung mit § 3 Abs. 1und 3 Landesversicherungsaufsichtsgesetz vom 20. April 1999 (GV.
NRW. S. 154) -, folgende Neufassung der Satzung des Versorgungswerkes beschlossen, die
durch Erlass vom 28. Juli 2003 vom Finanzministerium des Landes NRW - Vers 35 -00 1. (12) Il
B 4 — genehmigt wurde:
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Die Satzung des Versorgungswerkes der Apothekerkammer Nordrhein vom 7. Juni 1995 (MBI.

NRW. 1995 S. 1304, SMBI. NRW. 21210), zuletzt geandert durch Beschluss vom 20. November
2002 (MBI. NRW. 2003, S. 58, SMBI. NRW. 21210) wird wie folgt neu gefasst:

§1
Rechtsnatur, Sitz und Aufgaben

(1) Das Versorgungswerk ist eine besondere, rechtlich nicht selbststandige Einrichtung der Apo-
thekerkammer Nordrhein, Kérperschaft des 6ffentlichen Rechts, mit Sitz in Dusseldorf.

(2) Das Versorgungswerk hat die Aufgabe, Versorgungsleistungen nach MaBgabe dieser Sat-
zung zu gewahren.

(3) Das Versorgungswerk wird gerichtlich und auBergerichtlich durch die Prasidentin oder den
Prasidenten der Apothekerkammer Nordrhein vertreten (§ 26 Abs. 1 Heilberufsgesetz).

§2
Bekanntmachungen

Allgemeine Bekanntmachungen des Versorgungswerkes erfolgen durch Verdffentlichung in der
Pharmazeutischen Zeitung und in der Deutschen Apothekerzeitung. Leistungsempfanger und
Mitglieder werden durch Einzelmitteilung benachrichtigt.

§3
Aufbringung und Verwendung der Mittel

(1) Die Mittel des Versorgungswerkes werden durch Beitréage seiner Mitglieder und durch Ver-
mdogensertrage aufgebracht.

(2) Die aufgebrachten Mittel diirfen nur zur Bestreitung der satzungsgemaBen Leistungen, der
notwendigen Verwaltungskosten sowie zur Bildung der erforderlichen Rickstellungen und Riick-
lagen verwendet werden.

(3) Das gebundene Vermoégen des Versorgungswerks ist unter Beachtung des § 3 des Gesetzes
Uber die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen und der Versorgungswerke der freien
Berufe im Lande NRW und § 3 der Verordnung zu den Grundsatzen der Versicherungsaufsicht
Uber die berufstandischen Versorgungswerke der freien Berufe in NRW und den hierzu erlasse-
nen Richtlinien der Aufsichtsbehorde anzulegen.

Mit Zustimmung der Aufsichtsbehdrde diirfen Geschéafte zur Absicherung von Kurs- und Zinsan-
derungsrisiken oder zur Erzielung zusatzlicher Ertrage getatigt werden.

(4) Das Vermogen des Versorgungswerkes wird als Sondervermdgen von dem Vermdgen der
Kammer getrennt verwaltet und abgerechnet.
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§4
Rechnungslegung

(1) Das Geschéftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Zum 31. Dezember eines jeden Jahres hat der Geschaftsfliihrende Ausschuss einen Jahres-
abschluss nebst Lagebericht fur das vergangene Geschaftsjahr nach den vorgeschriebenen
Formblattern und Nachweisungen und den hierzu ergangenen Richtlinien der Aufsichtsbehdrde
aufzustellen. Zusatzlich ist ein Geschaftsbericht zu erstellen. Zum Ende eines jeden Geschafts-
jahres hat der Geschaftsfihrende Ausschuss durch eine versicherungsmathematische Sachver-
standige oder einen versicherungsmathematischen Sachverstandigen im Rahmen eines Gutach-
tens die Deckungsriickstellungen errechnen zu lassen und diese in den Jahresabschluss einzu-
stellen. Der Jahresabschluss nebst Lagebericht sowie das versicherungsmathematische Gutach-
ten sind der Aufsichtsbehorde vorzulegen.

(3) Zur Deckung von Fehlbetragen ist eine Verlustriicklage zu bilden. Dieser Riicklage sind min-
destens jeweils 5 vom Hundert des sich nach der Gewinn- und Verlustrechnung zu errechnen-
den Rohlberschusses zuzufiihren, bis sie 2,5 vom Hundert der Summe der Vermdgenswerte
(das sind die in der Jahresbilanz aufgefuihrten immateriellen Vermdgensgegenstande, Kapitalan-
lagen, Forderungen und sonstigen Vermogensgegenstande abziglich der anderen Vermdgens-
gegenstande sowie abgegrenzte Zinsen und Mieten) erreicht oder nach Inanspruchnahme wie-
der erreicht hat. Ein sich darliber hinaus ergebender Rohiiberschuss ist der Riickstellung fur
Uberschussbeteiligung (erfolgsabhingige Beitragsriickerstattung im Sinne des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes) zuzufiihren. Rohiiberschuss ist der Uberschuss vor Abzug der Aufwendun-
gen fiir Uberschussbeteiligung (erfolgsabhangige Beitragsriickerstattung).

(4) Die Riickstellung fiir Uberschussbeteiligung (erfolgsabhingige Beitragsriickerstattung) ist -
soweit sie nicht zur Deckung eines Fehlbetrages heranzuziehen ist — zur Erhdéhung der Leistun-
gen zu verwenden. Steht nach der Berlcksichtigung dieses Verwendungszwecks noch ein Bei-
trag aus der Riickstellung fiir Uberschussbeteiligung (erfolgsabhéngige Beitragsriickerstattung)
zur Verfligung, darf dieser zur Erhéhung von Rentenanwartschaften verwendet werden. Die na-
heren Bestimmungen Uber die Verwendung der Riickstellung trifft aufgrund von Vorschlagen der
oder des versicherungsmathematischen Sachverstandigen die Kammerversammlung. Der Be-
schluss bedarf der Genehmigung der zustandigen Aufsichtsbehorde.

(5) Soweit die Riickstellung fiir Uberschussbeteiligung (erfolgsabhingige Beitragsriickerstat-
tung) nicht ausreicht, einen sich ergebenden Fehlbetrag zu decken, ist die Verlustriicklage her-
anzuziehen, ein danach verbleibender Bilanzverlust ist durch Herabsetzung der Leistungen oder
durch Erhéhung der Beitrage oder durch beide MaBnahmen auszugleichen. Absatz 4 Satze 2
und 3 gelten entsprechend.

(6) Der Jahresabschluss ist unter Einbeziehung der Buchfiihrung und des Lageberichtes durch
eine Wirtschaftspruferin oder einen Wirtschaftsprufer oder eine Wirtschaftsprifungsgesellschaft
zu prifen.
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§5
Organe des Versorgungswerkes

Organe des Versorgungswerkes sind:
1. Kammerversammlung,

2. Kammervorstand,

3. Aufsichtsfliihrender Ausschuss,

4. Geschéaftsfihrender Ausschuss.

§6
Kammerversammlung

(1) Die Kammerversammlung beschlieBt tber:

1. die Anderung der Satzung des Versorgungswerkes der Apothekerkammer,

2. die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsfliihrenden Ausschusses,
3. die Feststellung des Jahresabschlusses nebst Lagebericht,

4. die Entlastung des Aufsichtsflihrenden Ausschusses und des Geschaftsfiihrenden Ausschus-
ses,

5. die Verwendung (Aufteilung) der satzungsgemaBen Riickstellung fiir Uberschussbeteiligung
(erfolgsabhangige Beitragsriickerstattung) und Deckung des Bilanzverlustes,

6. die Rentenleistung geman § 26 Abs. 2,

7. die Auflosung des Versorgungswerkes und die im Zuge der Abwicklung erforderlichen MaB-
nahmen.

(2) Die Beschliisse nach Absatz 1 Nr. 1 bediirfen der 2/3 und die nach Nrn. 2 bis 6 der einfachen
Mehrheit der anwesenden Kammerversammlungsmitglieder. Flr den Auflésungsbeschluss ist die
3/4-Mehrheit aller Kammerversammlungsmitglieder erforderlich.

(3) Die Beschliisse der Kammerversammlung nach § 6 Abs. 1Nr. 1, 5, 6 und 7 der Satzung be-
dirfen der Genehmigung der Aufsichtsbehorde.

§7
Kammervorstand

Der Kammervorstand bestellt:
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1. die Mitglieder des Geschaftsfiihrenden Ausschusses gemaB § 9 Abs. 1Nr. 2,

2. die hauptamtliche Geschaftsfiihrerin oder den hauptamtlichen Geschaftsfiihrer des Versor-
gungswerkes nach Anhorung des Geschaftsfuhrenden und des Aufsichtsfihrenden Ausschus-
ses.

§8
Der Aufsichtsflihrende Ausschuss

(1) 1. Der Aufsichtsfihrende Ausschuss besteht aus flinf Kammerangehdérigen, die Mitglieder des
Versorgungswerkes sein mussen. Die Mitglieder des Aufsichtsfiihrenden Ausschusses und de-
ren Stellvertreter werden von der Kammerversammlung auf die Dauer von vier Jahren gewahlt.
Hierbei sollen hochstens drei Mitglieder erstmalig gewahlt werden. Wiederwahl ist zulassig.

2. Zu den Sitzungen des Aufsichtsfiihrenden Ausschusses sind die Kammerprasidentin oder der
Kammerprasident sowie die Vizeprasidentin oder der Vizeprasident und die Aufsichtsbehorde
einzuladen. Die Geschéaftsfuhrerin oder der Geschaftsfuhrer nimmt an den Sitzungen des Auf-
sichtsfihrenden Ausschusses teil, soweit kein anderer Beschluss gefasst wird.

3. Der Aufsichtsfihrende Ausschuss kann zu seiner fachlichen Beratung Sachverstandige hinzu-
ziehen.

4. Die Kammerversammlung kann den Aufsichtsfihrenden Ausschuss oder einzelne seiner Mit-
glieder vor Ablauf der Wahlperiode abberufen, insbesondere wenn Tatbestande vorliegen, die
die Wahlbarkeit oder Vertrauenswiirdigkeit im Sinne des Heilberufsgesetzes (§ 13) ausschlieBen.
In diesem Falle wahlt die Kammerversammlung in derselben Sitzung fir die laufende Wahlperi-
ode die Nachfolger der abberufenen Mitglieder des Aufsichtsfihrenden Ausschusses. Scheidet
ein Mitglied des Aufsichtsflihrenden Ausschusses wegen anderer Griinde aus, so wahlt die Kam-
merversammlung in ihrer nachsten Sitzung eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger fir die lau-
fende Wahlperiode.

5. Nach Ablauf seiner Amtszeit flihrt der Aufsichtsflihrende Ausschuss die Geschafte bis zur
Ubernahme durch den neu gewéhlten Aufsichtsfiihrenden Ausschuss weiter.

6. Die Mitglieder des Aufsichtsfiihrenden Ausschusses liben ihre Tatigkeit ehrenamtlich aus.
Aufwandsentschadigungen und Unkostenerstattungen werden durch Beschluss der Kammerver-
sammlung geregelt.

7. Der Aufsichtsfiihrende Ausschuss wahlt aus seiner Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den und die stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden mit einfacher
Stimmenmehrheit.

8. Der Aufsichtsfiihrende Ausschuss tritt zu ordentlichen Sitzungen jeweils einen Monat nach
Vorlage des Jahresabschlusses nebst Lagebericht, des Geschaftsberichtes und des Prifungs-
berichtes flr das abgelaufene Geschaftsjahr zusammen. Bei Bedarf konnen weitere ordentliche
Sitzungen stattfinden. Er tritt zu auBerordentlichen Sitzungen zusammen, wenn mindestens drei
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seiner Mitglieder oder mindestens zwei Mitglieder des Geschaftsfuhrenden Ausschusses dies
verlangen. Ein solches Verlangen ist schriftlich unter entsprechender Begriindung an die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden des Aufsichtsfihrenden Ausschusses zu richten. Die Einladung zu
Sitzungen des Aufsichtsfiihrenden Ausschusses wird durch seine Vorsitzende oder seinen Vor-
sitzenden oder, im Vertretungsfall, durch die stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertre-
tenden Vorsitzenden ausgesprochen. Die Einladung wird schriftlich unter Mitteilung der Tages-
ordnung und bei auBerordentlichen Sitzungen unter Angabe der besonderen Beschlussgegen-
stdnde Ubermittelt. Die Ubermittlung der Einladung kann an den Geschéftsfilhrenden Ausschuss
delegiert werden. Eine auBerordentliche Sitzung des Aufsichtsfiihrenden Ausschusses im Sinne
von Satz 3 hat innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der entsprechenden Antrage stattzufinden.

9. Der Aufsichtsfihrende Ausschuss ist beschlussfahig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder
anwesend sind. Er fasst seine Beschliisse mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder.

(2) Dem Aufsichtsfiihrenden Ausschuss obliegt:

1. die Geschaftstatigkeit zu Uberwachen,

2. die Entgegennahme des Jahresabschlusses nebst Lagebericht,

3. Richtlinien fur die Kapitalanlage des Versorgungswerkes zu erteilen,

4. Uber das Ruhen der Tatigkeit eines Mitgliedes des Geschaftsfihrenden Ausschusses aus
schwerwiegenden Griinden zu beschlieBen,

5. die Bestellung einer oder eines versicherungsmathematischen Sachverstandigen sowie der
vereidigten Wirtschaftspriferin oder des vereidigten Wirtschaftspriifers,

6. die Bestellung der Obergutachterin oder des Obergutachters zur Feststellung der Berufsunfa-
higkeit gemaB § 28 Abs. 1,

7. die technischen Geschaftsplane zu genehmigen.

§9
Der Geschaftsfiihrende Ausschuss

(1) 1. Der Geschaftsfliihrende Ausschuss besteht aus finf Mitgliedern, die nicht Mitglieder des
Versorgungswerkes oder Kammerangehorige sein miissen. Mindestens ein Mitglied muss auf
dem Gebiet des Bank- und Anlagewesens besondere Sachkunde aufweisen.

2. Die Mitglieder des Geschaftsfihrenden Ausschusses werden von dem Kammervorstand fur
die Dauer der Wahlperiode der Kammerversammlung bestellt. Hierbei sollen mit Ausnahme des
Mitgliedes, das auf dem Gebiet des Bank- und Anlagewesens besondere Sachkunde aufweist,
nur zwei Mitglieder erstmalig bestellt werden. Wiederbestellung ist zuldssig. Sie kédnnen nicht
gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsfiihrenden Ausschusses sein. Der Geschaftsfiihrende Aus-
schuss fiihrt nach Ablauf der Wahlperiode die Geschéfte bis zur Ubernahme durch den neuen
Geschaftsfihrenden Ausschuss weiter.
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3. Der Geschaftsfiihrende Ausschuss wahlt aus seiner Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den sowie eine stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden mit einfa-
cher Stimmenmehrheit. Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter vertritt die Vorsitzende oder
den Vorsitzenden im Falle der Verhinderung.

4. Der Geschaftsfihrende Ausschuss ist beschlussfahig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder
anwesend sind. Er fasst seine Beschlisse mit Mehrheit seiner Mitglieder.

5. Der Geschaftsflihnrende Ausschuss zieht nach Bedarf weitere Sachverstandige hinzu.

6. Der Geschaftsfiihrende Ausschuss flihrt die Geschafte des Versorgungswerkes, soweit sie
nicht durch diese Satzung anderen Organen Ubertragen sind.

7. Die Geschaftsfiihrerin oder der Geschaftsfiihrer des Versorgungswerkes ist fiir die Durchfiih-
rung der Verwaltungsarbeiten zustandig. Sie oder er nimmt an den Sitzungen des Geschaftsflih-
renden Ausschusses teil.

(2) 1. Der Geschaftsfihrende Ausschuss legt jahrlich, spatestens 6 Monate nach Beendigung des
Geschaftsjahres dem Aufsichtsfiihrenden Ausschuss den gemanB § 4 Abs. 6 gepriften Jahresab-
schluss nebst Lagebericht und den Geschaftsbericht vor. Der Geschaftsfihrende Ausschuss ist
fur die Durchfiihrung der Beschlisse der Kammerversammlung sowie flir die Umsetzung der
Richtlinien des Aufsichtsfihrenden Ausschusses verantwortlich.

2. Der Geschéaftsfiihrende Ausschuss tritt nach Mdglichkeit in jedem Kalendervierteljahr mindes-
tens einmal zu einer Sitzung zusammen. Die Einladung zu Sitzungen des Geschaftsfihrenden
Ausschusses erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Geschaftsfihrenden
Ausschusses des Versorgungswerkes. Sie wird schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung
und unter Angabe der besonderen Beschlussgegenstdnde Ubermittelt.

(3) Der Geschaftsfihrende Ausschuss hat die Kammerprasidentin oder den Kammerprasidenten
und die Vizeprasidentin oder den Vizeprasidenten zu seinen Sitzungen einzuladen und diese auf
deren Verlangen jederzeit zu unterrichten.

§10
Erganzende Vorschriften

Fir den Aufsichtsflihrenden und den Geschaftsfiihrenden Ausschuss gelten die Vorschriften der
Satzung und der Geschaftsordnung der Apothekerkammer Nordrhein sinngeman.

§NM
Mitgliedschaft kraft Satzung

(1) Mitglieder des Versorgungswerkes sind alle Kammerangehdrigen im Sinne des Heilberufsge-
setzes, die bei In-Kraft-Treten dieser Satzung das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
soweit sie nicht gemaB § 12 von der Mitgliedschaft ausgenommen sind.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 7126



(2) Apothekerinnen oder Apotheker und Pharmaziepraktikantinnen oder Pharmaziepraktikanten
(Personen in praktischer Ausbildung nach Bestehen des 2. Prifungsabschnitts in der Ausbildung
zum Apothekerberuf), die nach In-Kraft-Treten dieser Satzung Kammerangehdorige im Sinne des
Heilberufsgesetzes werden, sind ebenfalls Mitglieder des Versorgungswerkes, wenn sie zu die-
sem Zeitpunkt das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und nicht geman § 12 von der Mit-
gliedschaft ausgenommen sind.

§12
Ausnahmen von der Mitgliedschaft

(1) Von der Mitgliedschaft zum Versorgungswerk i. S. d. § 11 sind Kammerangehorige ausgenom-
men, die zum Zeitpunkt des Eintrittes in das Versorgungswerk

a) eine pharmazeutische Tatigkeit nicht ausiiben (pharmazeutische Tatigkeit ist jede Tatigkeit, zu
deren Auslibung die pharmazeutische Ausbildung ganz oder teilweise Voraussetzung ist);

b) als Beamtinnen oder Beamte oder Angestellte des Bundes, des Landes, der Gemeinden oder
einer anderen Korperschaft, Anstalt oder Stiftung des 6ffentlichen Rechts tatig sind, wenn ihnen
Anwartschaft auf lebenslangliche Versorgung und auf Hinterbliebenenversorgung nach beam-
tenrechtlichen Vorschriften oder Grundsatzen oder auf Grund ihres Dienst- oder Anstellungsver-
trages eine diesen Vorschriften oder Grundsatzen entsprechende lebenslangliche Versorgung
und Hinterbliebenenversorgung gewahrleistet ist;

c) Sanitatsoffiziere (Apothekerinnen oder Apotheker) als Berufssoldatinnen oder Berufssoldaten
sind.

(2) Fallt der Grund, der zur Ausnahme von der Mitgliedschaft geflihrt hat weg, so wird die oder
der Kammerangehdrige von diesem Zeitpunkt an wieder Mitglied des Versorgungswerkes, wenn
sie oder er das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

(3) Das Kammermitglied muss den Ausnahmetatbestand gemaRB § 12 Abs.1 anhand entsprechen-
der Unterlagen nachweisen.

§13
Befreiung und Teilbefreiung von der Mitgliedschaft
im Versorgungswerk

(1) Auf ihren Antrag werden von der Mitgliedschaft befreit oder teilbefreit:

a) Kammerangehdrige, die aufgrund einer durch Gesetz oder auf Gesetz beruhenden Verpflich-
tung Mitglieder einer 6ffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung ihrer
Berufsgruppe auBerhalb des Bezirks der Apothekerkammer Nordrhein geworden sind und ihre
Mitgliedschaft aufrechterhalten in Hohe des Betrages, der von ihnen an die vorgenannte Versi-
cherungs- oder Versorgungseinrichtung geleistet wird;
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b) Kammerangehorige, die eine pharmazeutische Tatigkeit nur gelegentlich, insbesondere als
Vertreter fiir eine Dauer ausliben, die im Laufe eines Jahres seit ihrem Beginn auf zwei Monate
oder 50 Arbeitstage beschrankt ist (§ 8 Abs. 1Nr. 2 SGB IV);

c) EU-Angehorige oder Angehdorige eines anderen Vertragsstaates des Abkommens liber den
Europaischen Wirtschaftsraum, die Pflichtmitglied des Versorgungswerkes sind, werden von der
Verpflichtung zur Beitragsleistung in der Héhe befreit, in der sie weiterhin Beitrdge zu einem auf
Gesetz beruhenden Versicherungs- oder Versorgungssystem in einem anderen Land der EU
oder des EWR-Abkommens entrichten und dieses nachweisen.

(2) Fur Mitglieder, die bei Eintritt ins Versorgungswerk eine pharmazeutische Tatigkeit aus-
schlieBlich im Angestelltenverhaltnis ausliben, und die keinen Befreiungsantrag von der Ange-
stelltenversicherungspflicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI stellen, wird neben der Angestelltenver-
sicherung eine Mitgliedschaft in Hohe des jeweils geltenden Mindestbeitrages (§ 21 Abs. 5) be-
grundet. Auf Antrag kann sich das Mitglied zu einer hdheren Beitragszahlung - bis zur Hohe des
vollen Pflichtbeitrages nach § 21 Abs. 1- verpflichten.

§14
Antragstellung und Wirkung der Befreiung

(1) Befreiungsantrage gemaB § 13 Abs. 1 a und c sind binnen 6 Monaten nach Entstehen der Mit-
gliedschaft bei dem Versorgungswerk schriftlich, unter Beifigung der entsprechenden Unterla-
gen, zu stellen. In den anderen Fallen missen Befreiungs- sowie Teilbefreiungsantrage innerhalb
von 3 Monaten nach Entstehen der Mitgliedschaft bzw. des Befreiungsgrundes, unter Beifligung
der entsprechenden Nachweise gestellt sein.

(2) Wird dem Antrag nach § 13 Abs. 1 oder 2 stattgegeben, wirkt die Befreiung oder Teilbefreiung
ab Entstehen der Mitgliedschaft im Versorgungswerk. Die Befreiung endet mit Ablauf des Mo-
nats, in dem die Voraussetzung der Befreiung weggefallen ist.

(3) Sind die Voraussetzungen einer Befreiung weggefallen und hat das Mitglied zu diesem Zeit-
punkt das 45. Lebensjahr vollendet, kann ein Anspruch im Sinne des § 28 friihestens nach einer
Wartezeit von 60 Beitragsmonaten entstehen.

(4) Fallen die Voraussetzungen einer Teilbefreiung weg und hat das Mitglied zu diesem Zeit-
punkt das 45. Lebensjahr vollendet, werden fir die Berechnung der Berufsunfahigkeitsrente flr
einen Zeitraum von 60 Monaten nach Wegfall der Teilbefreiung Beitragszahlungen nur bis zu der
Hohe bericksichtigt, die sich bei Fortbestand der Teilbefreiung ergeben hatten. Die Uberschiis-
sigen Beitrage gelten als Beitrage zur zusatzlichen Héherversorgung.

§15
Entscheidung liber die Befreiung
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Uber die Befreiung und Teilbefreiung von der Mitgliedschaft entscheidet der Geschéftsfiihrende
Ausschuss, im Widerspruchsverfahren der Aufsichtsfiihrende Ausschuss.

§16
Verzicht auf die Ausnahme, Befreiung
und Teilbefreiung von der Mitgliedschaft

Wer die nach § 12 Abs. 3 oder § 14 Abs. 1 erforderlichen Nachweise nicht erbringt, wird bzw.
bleibt Mitglied des Versorgungswerkes mit allen sich daraus ergebenden Rechten und Pflichten.

§17
Ausscheiden aus dem Versorgungswerk

(1) Mitglieder scheiden aus dem Versorgungswerk aus, wenn sie der Apothekerkammer Nord-
rhein nicht mehr angehoren; es sei denn, sie erklaren gegenuber dem Versorgungswerk aus-
drlcklich, dass sie ihre Mitgliedschaft in diesem mit allen sich daraus ergebenden Rechten und
Pflichten aufrechterhalten wollen.

(2) Will das Mitglied die Mitgliedschaft im Versorgungswerk der Apothekerkammer Nordrhein
nicht aufrechterhalten, ruht die Mitgliedschaft; es sei denn, das Mitglied nimmt gemaB § 32 eine
Beitragserstattung in Anspruch oder lasst die Beitrage gemaB § 33 an das neu zustandige Ver-
sorgungswerk Uberleiten.

(3) Liegen die Voraussetzungen fir die Ausibung des Apothekerberufes nicht mehr vor, ist das
Versorgungswerk der Apothekerkammer Nordrhein hiervon unverziglich zu unterrichten; die
Fortsetzung oder das Ruhen der Mitgliedschaft ist in diesen Fallen nicht mdéglich. Anspriiche aus
§§ 27, 28 und 29 sind in diesen Fallen ausgeschlossen.

§18
Freiwillige Mitgliedschaft

(1) Kammerangehorige, die nicht Mitglieder des Versorgungswerkes nach § 11 sind und das 60.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kdnnen die freiwillige Mitgliedschaft erwerben.

(2) Freiwillige Mitglieder erwerben Leistungsanspriiche nach den §§ 27, 28 und 29.

(3) Die Hohe der Beitrage darf eine Veranlagung des Versorgungswerkes zur Kérperschaftssteu-
er nicht ausldsen.

§19
Zusatzliche Hoherversorgung
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(1) Neben Beitragen, die aufgrund der Pflichtmitgliedschaft oder der Berechtigung zur freiwilligen
Mitgliedschaft gemaB § 18 entrichtet werden, kann das Mitglied zusatzliche Beitrage zur Hoher-
versorgung entrichten. Die Hohe der zu zahlenden Beitrage bemisst sich nach § 24.

(2) § 18 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.

§ 20
Nachversicherung

(1) Wer nach den Bestimmungen des Sechsten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB VI) nach-
zuversichern ist, kann beantragen, dass die Nachversicherung bei dem Versorgungswerk der
Apothekerkammer Nordrhein durchgefiihrt wird.

(2) Voraussetzung fiir die Nachversicherung bei dem Versorgungswerk der Apothekerkammer
Nordrhein ist, dass die Mitgliedschaft beim Versorgungswerk (§ 11)

a) bereits im Nachversicherungszeitraum bestand und die Voraussetzungen fiir eine Befreiung
nach § 6 Abs. 1 Nr. 1SGB VI vorlagen, oder

b) innerhalb eines Jahres nach dem Ausscheiden aus der versicherungsfreien Beschaftigung be-
grindet wird.

(3) Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber hat auf Antrag der oder des Nachzuversichernden
den Teil der Beitrage, der an die Bundesversicherungsanstalt fir Angestellte zu entrichten ware,
mit befreiender Wirkung an das Versorgungswerk der Apothekerkammer Nordrhein zu zahlen,
wenn die oder der Nachzuversichernde diesem Versorgungswerk im Zeitpunkt der Antragstel-
lung angehdrte. Sie oder er Ubersendet dem Versorgungswerk die in den §§ 184 Abs. 4 und 185
Abs. 3 SGB VI genannten Bescheinigungen.

(4) Der Antrag nach Absatz 3 ist innerhalb eines Jahres nach dem Ausscheiden zu stellen. Ist
das nachzuversichernde Mitglied verstorben, so steht das Antragsrecht der Witwe oder dem
Witwer zu. Ist eine Witwe oder ein Witwer nicht vorhanden, so kénnen alle Waisen gemeinsam
und, wenn auch keine Waisen vorhanden sind, jeder friihere Ehegatte den Antrag stellen. Grund,
Art und Hohe der Leistungen richten sich nach den Vorschriften der Satzung.

(5) Die Nachversicherungsbeitrage werden so behandelt, als ob sie als Beitrage gemaB § 21in
der Zeit entrichtet worden waren, fur die die Nachversicherung durchgeflihrt wurde. Die Einstel-
lung der Nachversicherungsbeitrage in die Beitragskonten erfolgt entsprechend §§ 181 Abs. 1, 2
und 3 und 278 SGB VI. Die wahrend der Nachversicherungszeit bereits an das Versorgungswerk
entrichteten Beitrage gelten als Beitrage zur zusatzlichen Héherversorgung im Sinne des § 19.

(6) Der Eintritt des Versorgungsfalles bei einem Mitglied kraft Satzung steht der Nachversiche-
rung nicht entgegen. Bei seinem Ausscheiden durch Tod erfolgt eine Nachversicherung nur,
wenn ein Anspruch auf Hinterbliebenenrente geltend gemacht werden kann.
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§21
Beitrage flir die Mitgliedschaft

(1) Der monatliche Beitrag entspricht dem jeweils geltenden Hochstbeitrag in der gesetzlichen
Rentenversicherung fiir Angestellte im Sinne des § 157 SGB VI. Der Beitrag dndert sich bei Ande-
rung des Hoéchstbeitrages zur gesetzlichen Rentenversicherung aufgrund einer Anderung des
Beitragssatzes im Sinne des § 158 SGB VI oder der Beitragsbemessungsgrenze im Sinne des §
159 SGB VI.

(2) Fur angestellte Mitglieder, deren Bruttoeinkiinfte aus pharmazeutischer Tatigkeit die Bei-
tragsbemessungsgrenze nach Abs. 1 nicht erreichen, tritt flir die Bestimmung des Beitrages an
die Stelle der Beitragsbemessungsgrenze das Bruttoarbeitsentgelt.

Bei selbststandigen Mitgliedern, deren Bruttoeinklinfte aus pharmazeutischer Tatigkeit die Bei-
tragsbemessungsgrenze nach Abs. 1 nicht erreichen, tritt flr die Bestimmung des Beitrages an
die Stelle der Beitragsbemessungsgrenze das Bruttoeinkommen, das heif3t,

a) bei Apothekern, die eine Apotheke nach dem Gesetz liber das Apothekenwesen betreiben,
der Gewinn aus Gewerbebetrieb,

b) bei pharmazeutisch tatigen Freiberuflern die Honorareinnahmen,

c) bei allen anderen pharmazeutisch Tatigen auBerhalb 6ffentlicher Apotheken der Gewinn aus
Gewerbebetrieb und die Gewinnanteile aus Anteilsrechten an Kapitalgesellschaften.

Als Bruttoeinkunfte gelten alle Einklinfte aus pharmazeutischer Tatigkeit.

Herabstufungen bei der Beitragsbemessung Selbststandiger nach Buchstabe a) und c) treten
erst auf Antrag des Mitgliedes im Folgemonat der Antragstellung in Kraft und sind jeweils bis
hdchstens zum Mindestbeitrag nach Abs. 5 mdglich.

(3) Jeder selbststandig Tatige, der eine Beitragsherabstufung beantragt hat, sowie jeder ange-
stellt Tatige und Freiberufler ist zum Nachweis des Einkommens verpflichtet.

Der Einkommensnachweis wird erbracht:

1. bei angestellt Tatigen durch Vorlage einer vom Arbeitgeber ausgestellten Verdienstbescheini-
gung,

2. a) bei Apothekern, die eine Apotheke nach dem Gesetz liber das Apothekenwesen betreiben,
durch Vorlage des letzten Gewerbesteuermessbescheides - hierbei ist bei der OHG zusatzlich
die Gewinnverteilung nachzuweisen -,

b) bei Freiberuflern durch die Honorarabrechnungen,

c) bei allen anderen pharmazeutisch Tatigen auBerhalb der 6ffentlichen Apotheke durch Vorlage
des letzten Gewerbesteuermessbescheides und des Einkommensteuerbescheides. Im Falle von
angestellten Gesellschaftern — dies gilt auch flir den Gesellschafter Geschaftsflhrer — durch die
entsprechenden Lohnabrechnungen.
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In den Fallen der Nummern 2 a) und c) werden die monatlichen oder taglichen Einklinfte aus
selbststandiger Tatigkeit zeitanteilig aus den Jahreseinkiinften errechnet.

Sind aus unterschiedlichen Einkunftsarten Beitrdge zu zahlen, so hat unter Beachtung des § 21
Abs. 1 Satz 1, der Beitrag aus der Angestelltentatigkeit Vorrang. Eine Aufrechnung mit negativen
Einklinften ist ausgeschlossen.

(4) Ist eine Beitragsfeststellung aufgrund fehlender Meldungen oder Einkommensnachweise bis
zum 10. des Folgemonats nicht moglich, so befindet sich das Mitglied auch ohne gesonderte
Zahlungsaufforderung in Verzug; § 22 der Satzung gilt entsprechend.

(5) Der Mindestbeitrag einschlieBlich eines Beitrages nach § 13 Abs. 2 betragt 10 vom Hundert
des jeweiligen Hochstbeitrages. Der so errechnete Beitrag wird jeweils auf den nachst vollen Eu-
ro aufgerundet.

(6) Auf ihren Antrag werden Mitglieder von der Beitragszahlung befreit, die
— Beamtinnen oder Beamte auf Widerruf oder auf Probe,
- Sanitatsoffiziere (Apothekerinnen oder Apotheker) als Soldatinnen oder Soldaten auf Zeit sind.

(7) Mitglieder leisten wahrend einer Zeit des Mutterschutzes oder des Erziehungsurlaubs Beitra-
ge in der Hohe der bundesgesetzlichen Regelungen.

(8) Mitglieder, die wahrend einer Arbeitslosigkeit, einer Krankheit oder Pflegetatigkeit, wahrend
einer Rehabilitation oder aus vergleichbaren Griinden Anspriiche gegen die Bundesanstalt fir
Arbeit, gegen Kranken- oder Pflegekassen, gegen den zustandigen Trager der Rehabilitation
oder eine vergleichbare Einrichtung haben, leisten wahrend dieser Zeit Beitrage in der Hohe, die
ihnen die Bundesanstalt fiir Arbeit oder die vorgenannten Stellen gewahren.

(9) Mitglieder, die

a) von der Angestelltenversicherungspflicht befreit sind, leisten wahrend des Wehrdienstes ei-
nen Beitrag in Hohe des jeweiligen Angestelltenversicherungshdchstbeitrages,

b) nicht von der Angestelltenversicherungspflicht befreit sind, leisten wahrend des Wehrdienstes
einen Beitrag in Hohe von 40 vom Hundert des jeweiligen Angestelltenversicherungshochstbei-
trages, hochstens jedoch einen Beitrag in der Hohe, in der ihnen wahrend der Wehrdienstpflicht-
zeit Beitrage von dritter Seite zu gewahren sind. Entsprechendes gilt fir den zivilen Ersatzdienst
oder Pflichtdienst im zivilen Bevélkerungsschutz.

(10) Mitglieder, die keine Tatigkeit austiben und keinen Anspruch auf Beitragsleistungen durch
einen weiteren Leistungstrager haben, sind von der Beitragszahlung zum Versorgungswerk be-
freit; es sei denn, sie entrichten im Sinne der Absatze 5 und 12 freiwillige Beitrage.

(11) Von Mitgliedern kraft Satzung (§ 11), die miteinander verheiratet sind, kann ein selbststandi-
ges Mitglied des Versorgungswerkes auf Antrag bis hochstens zur Halfte des Hochstbeitrages
nach § 21 Abs. 1 befreit werden, wenn der Ehegatte als Mitglied des Versorgungswerkes insge-
samt den jeweils geltenden Hochstbeitrag entrichtet. Die Teilbefreiung gilt vom 1. des Monats an,
der auf den Eingang des Antrages beim Versorgungswerk folgt.
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(12) Sehen die in Absatzen 2 und 6 bis 11 genannten Regelungen keine oder eine verminderte
Beitragszahlung fir die Mitglieder des Versorgungswerkes vor, kdnnen diese in den erwahnten
Zeitraumen - nach vorheriger schriftlicher Willenserklarung — monatlich freiwillige Beitrage ent-
richten. Der monatliche Beitrag darf den Durchschnittsbeitrag der vergangenen 12 Monate vor
Eintritt des Beitragswegfalls oder der Beitragsminderung nicht libersteigen. Darliber hinausge-
hende Zahlungen werden als Beitrage flr die zusatzliche Hoherversorgung i.S.d. § 24 behandelt.

§22
Falligkeit der Beitrage und Nebenforderungen und
Tilgung von Riickstanden

(1) Die Beitrage sind erstmalig fir den Monat zu entrichten, in dem die oder der Kammerangeho-
rige Mitglied des Versorgungswerkes wird, letztmalig fiir den Monat, der dem Beginn der Ren-
tenleistung vorausgeht.

Der Beitrag wird fallig bis zum jeweiligen 10. des Folgemonats. Durch Vereinbarung kann die
Zahlungsverpflichtung auf den Arbeitgeber Ubertragen werden.

(2) Ruckstandige Beitrage sind innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Eingang einer Zah-
lungsaufforderung an das Versorgungswerk zu entrichten. Bleibt ein Mitglied oder ein anderer
Zahlungspflichtiger mit der Beitragsentrichtung Uber die gesetzte Frist von zwei Wochen nach
Eingang der Zahlungsaufforderung im Verzug, so soll das Versorgungswerk ohne Rucksicht auf
die Dauer des Verzuges einen einmaligen Mahnzuschlag in Hoéhe von 5 vom Hundert des riick-
standigen Beitrages erheben; soweit dieser Mahnzuschlag unter 15 Euro liegt, sind dem Saumi-
gen zusatzlich alle anfallenden Portokosten in Rechnung zu stellen. Bei Zahlungsverzug von
mehr als zwei Monaten nach Eingang der Zahlungsaufforderung soll das Versorgungswerk auf
den rlckstandigen Beitrag und die Nebenforderungen einen Sdumniszuschlag von 1 vom Hun-
dert frr jeden angefangenen Kalendermonat seit deren Falligkeit erheben.

(3) Beitrage und Nebenforderungen kénnen auf Antrag des Mitgliedes gestundet werden, wenn
die sofortige Zahlung oder Einziehung mit erheblichen Harten fur das Mitglied verbunden ware
und die Erfillung der Forderung durch die Stundung nicht gefahrdet wird. Die Stundung soll ge-
gen einen dem bankublichen Zinssatz angelehnten Zins gewahrt werden.

(4) Eingehende Zahlungen werden zunachst auf die Kosten, sodann nacheinander auf die Mahn-
zuschlage, Saumniszuschlage und Zinsen und zuletzt auf die Beitragsforderung angerechnet. In-
nerhalb dieser Reihenfolge wird die jeweils alteste Schuld zuerst getilgt. Flir den Fall der Stun-
dung oder der Zwangsvollstreckung kann eine abweichende Tilgungsreihenfolge bestimmt wer-
den. Bis zum Ende der Mitgliedschaft nicht gezahlte Nebenforderungen werden nach erfolglo-
sem Ablauf einer dem ehemaligen Mitglied gesetzten angemessenen Zahlungsfrist mit den zu-
letzt entrichteten Beitrdgen oder freiwilligen Mehrzahlungen zu Lasten der Versorgungsanwart-
schaft verrechnet.

(5) Das Versorgungswerk ist namens der Prasidentin oder des Prasidenten der Apothekerkam-
mer Nordrhein berechtigt, nach Mahnung die riickstandigen Nebenforderungen und Beitrage
einzuziehen. Die durch die Einziehung entstehenden Kosten sind vom Mitglied oder vom Arbeit-
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geber zu tragen. Der Leistungsanspruch wird erst berechnet, wenn alle vom Versorgungswerk
angeforderten Nachweise erbracht sind. Das Mitglied hat nur Anspruch auf Leistungen gemanB §
25 Abs. 1, die seinen tatsachlichen Beitragsentrichtungen, hdchstens seiner Beitragverpflichtung,
abzuglich entstandener Kosten entsprechen.

§ 23
Beitrage fiir die freiwillige Mitgliedschaft

(1) Der Mindestbeitrag fur die freiwillige Mitgliedschaft betragt 10 vom Hundert des jeweiligen
Hochstbeitrages unter Aufrundung auf den nachst vollen Euro. Im Ubrigen bestimmen die freiwil-
ligen Mitglieder die Hohe ihrer Beitrage selbst, jedoch nur bis zum jeweiligen Hochstbeitrag. § 22
gilt entsprechend.

(2) Die Entrichtung von Beitragen endet mit dem Beginn der Leistungen aus dem Versorgungs-
werk.

§24
Beitrage flir die zusatzliche Hoherversorgung

(1) Mitglieder, die von dem Recht der zusatzlichen Hoherversorgung Gebrauch machen, bestim-
men die Hohe ihrer Beitrdge unter Beachtung des § 18 Abs. 3 selbst. Im Ubrigen findet § 23 Abs.
2 Anwendung.

(2) Wird der Beitrag monatlich entrichtet, gilt § 22 Abs. 1 entsprechend. Eine einmalige jahrliche
Zahlung muss bis spatestens zum 31.12. des jeweiligen Jahres dem Konto des Versorgungswer-
kes gutgeschrieben sein.

§25
Leistungsarten, Rechtsanspruch, Zahlungsweise

(1) Das Versorgungswerk gewahrt seinen Mitgliedern und deren Hinterbliebenen nach Erfiillung
der Voraussetzungen die folgenden Leistungsarten:

a) Altersrente;

b) Berufsunfahigkeitsrente;

c) Hinterbliebenenrente;

d) Erstattung beim Ausscheiden.

(2) Auf Leistungen des Versorgungswerkes besteht ein Rechtsanspruch.
(3) Alle Renten werden monatlich im Voraus gezahlt.
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§ 26
Besondere Leistungen

(1) Als freiwillige Leistungen konnen im Einzelfall auf Antrag im Einvernehmen mit dem Aufsichts-
fiihrenden Ausschuss im Rahmen der von der Kammerversammlung erlassenen Richtlinien Zu-
schusse fir RehabilitationsmaBnahmen an

a) Mitglieder kraft Satzung (§ 11), die Beitrage nach § 21 Abs. 1 oder 2 entrichten,

b) freiwillige Mitglieder (§ 18), die mindestens im letzten Jahr vor Antragstellung Beitrage in der
in § 21 Abs. 1 genannten Hohe entrichtet haben, gewahrt werden.

(2) Der Geschaftsfiihrende Ausschuss hat alljahrlich unter Beriicksichtigung des Preisgefiiges
der Gesamtwirtschaft sowie der Veranderung der Lebenshaltungskosten fur Rentenempfange-
rinnen oder Rentenempfanger die Kaufkraft der Rentenleistungen des Versorgungswerkes zu
Uberprifen. Nach Aufstellung eines Finanzierungsplanes durch die versicherungsmathematische
Sachverstandige oder den versicherungsmathematischen Sachverstandigen unterbreitet er der
Kammerversammlung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsflihrenden Ausschuss einen Vorschlag
Uber die zusatzliche Gewahrung freiwilliger, jederzeit widerrufbarer Rentenleistungen, falls dies
im Hinblick sowohl auf das Prifungsergebnis angezeigt, als auch auf die wirtschaftliche Leis-
tungsfahigkeit des Versorgungswerkes vertretbar ist.

§ 27
Altersrente

(1) Jedes anspruchsberechtigte Mitglied des Versorgungswerkes erhalt nach Erfullung der War-
tezeit eine lebenslanglich zahlbare Altersrente.

(2) Der Anspruch auf Zahlung der Altersrente beginnt am ersten des der Vollendung des 65. Le-
bensjahres folgenden Monats, frihestens jedoch nach einer Mitgliedschaft von 60 Beitragsmo-
naten. Der Anspruch endet mit Ablauf des Monats, in dem das berechtigte Mitglied stirbt.

(3) Das Mitglied kann unwiderruflich schriftlich beantragen, den Beginn der Altersrente auf einen
friiheren Zeitpunkt, hochstens jedoch bis auf das vollendete 60. Lebensjahr, vorzuverlegen. In
diesem Falle mindert sich der Betrag der lebenslanglich zahlbaren Altersrente

a) um den Anteil der Altersrentenanwartschaft, der durch die bis dahin gezahlten Beitrage noch
nicht finanziert ist (Beitragsfreistellung nach der Anlage Leistungstabelle Nummer 1) und auBer-
dem

b) zur Beriicksichtigung der durch Vorverlegung verlangerten Rentenzahlungsdauer um einen
versicherungsmathematischen Abschlag nach der Anlage Leistungstabelle Nummer 5.

(4) Das Mitglied kann schriftlich beantragen, den Beginn der Altersrente nach Vollendung des
65. Lebensjahres unter Weiterzahlung der Beitrage auf einen spateren Zeitpunkt zu verlegen, um
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dadurch eine Erhéhung der Altersrente zu erreichen. Der Antrag muss mindestens 3 Monate vor
Vollendung des 65. Lebensjahres dem Versorgungswerk zugegangen sein. Die Erhéhung der Al-
tersrente errechnet sich nach der Anlage Leistungstabelle Nummer 3.

(5) Innerhalb von 2 Monaten vor Eintritt des Versorgungsfalles kann das Mitglied einen Antrag
stellen, den Anspruch auf Altersrente durch eine einmalige Kapitalzahlung abgelten zu lassen.
Davon ausgenommen sind die Félle, in denen bereits eine Berufsunfahigkeitsrente gewahrt wur-
de. Die Hohe der Zahlung errechnet sich nach der Anlage Leistungstabelle Nummer 4. Verstirbt
das Mitglied vor Erreichen des Versorgungsfalles, entfallt der Anspruch auf Kapitalisierung.

§ 28
Berufsunfahigkeitsrente

(1) Jedes Mitglied des Versorgungswerkes nach § 11 (Pflichtmitglied), das mindestens fiir einen
Monat den satzungsgemaBen Beitrag entrichtet hat, und jedes Mitglied nach § 18 (freiwilliges
Mitglied), das mindestens fiir 60 Monate den satzungsgemaBen Beitrag entrichtet hat, hat An-
spruch auf Berufsunfahigkeitsrente, wenn es infolge eines kérperlichen Gebrechens oder wegen
Schwache seiner korperlichen oder geistigen Krafte zur Austibung des Apothekerberufs unfahig
ist und seine gesamte pharmazeutische Tatigkeit eingestellt hat. Die pharmazeutische Tatigkeit
gilt nicht als eingestellt, solange die Apotheke durch eine Vertreterin oder einen Vertreter gefiihrt
wird oder bei angestellten Apothekerinnen oder Apothekern das Gehalt oder Lohnersatzleistun-
gen fortgezahlt werden. Die Berufsunfahigkeit wird durch zwei voneinander unabhangige arztli-
che Gutachterinnen oder Gutachter festgestellt. Die Antragstellerin oder der Antragsteller und
das Versorgungswerk bestimmen je eine Gutachterin oder einen Gutachter. Bei im Ergebnis ab-
weichender Beurteilung bestellt der Aufsichtsfiihrende Ausschuss des Versorgungswerkes
Nordrhein eine Obergutachterin oder einen Obergutachter, deren oder dessen Gutachten fur
beide Teile bindend ist. Das Versorgungswerk tragt die Kosten fur das von ihm bestellte Gutach-
ten und fir das Obergutachten.

(2) Der Geschaftsfihrende Ausschuss entscheidet tGber das Vorliegen oder Nichtvorliegen des
Versorgungsanspruches.

(3) Uber Widerspriiche gegen die Entscheidung des Geschaftsfiihrenden Ausschusses nach Ab-
satz 2 entscheidet der Aufsichtsfihrende Ausschuss. Der Aufsichtsfliihrende Ausschuss kann
auf Kosten des Versorgungswerkes eine erneute arztliche Begutachtung veranlassen und seiner
Entscheidung zugrunde legen.

(4) Der Anspruch beginnt mit dem 1. des Folgemonats der Antragstellung, sofern dem Antrag ein
ausfihrlich begriindetes arztliches Gutachten beiliegt, sonst mit dem 1. des Monats, der dem
Eingang des Gutachtens folgt, in keinem Fall jedoch bevor das Mitglied die gesamte pharmazeu-
tische Tatigkeit im Sinne des § 28 Abs. 1 eingestellt hat. Der Anspruch endet mit Ablauf des Mo-
nats, in dem das Mitglied stirbt, in dem die Berufsunfahigkeit endet oder das Mitglied Anspruch
auf Altersrente erwirbt (§ 27 Abs. 2). Zur Feststellung, ob die Voraussetzungen zum Bezug der
Berufsunfahigkeitsrente noch bestehen, kann der Geschaftsfliihrende Ausschuss auf Kosten des
Versorgungswerkes Nachuntersuchungen veranlassen.
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(5) Sind die Gebrechen oder die Schwachen der geistigen oder korperlichen Krafte, die zur Auf-
gabe der gesamten pharmazeutischen Tatigkeit geflihrt haben, nicht mehr vorhanden, so endet
der Anspruch auf die Berufsunfahigkeitsrente mit Ablauf des Monats, in dem dieser Sachverhalt
festgestellt wird. Das Mitglied wird bezliglich der Art seiner Mitgliedschaft damit in den Stand vor
Beginn der Rentenzahlung versetzt.

§ 29
Hinterbliebenenrente

(1) Hinterbliebenenrenten sind:

1. Witwenrenten und Witwerrenten,
2. Halb- und Vollwaisenrenten,

3. Renten an frihere Ehegatten.

Der Anspruch auf Hinterbliebenenrente beginnt mit dem 1. des Monats, der auf das Ableben des
Mitglieds folgt.

(2) Hinterbliebenenrenten werden gewahrt, wenn das Mitglied zum Zeitpunkt seines Todes An-
wartschaft auf Berufsunfahigkeits- oder Altersrente besaB oder Berufsunfahigkeits- oder Alters-
rente bezog.

(3) Die Witwen- oder Witwerrente betragt 60 vom Hundert der Rente, die das Mitglied bei sei-
nem Ableben bezog oder bezogen haben wirde, wenn es in diesem Zeitpunkt Anspruch auf Be-
rufsunfahigkeits- oder Altersrente besessen hatte. Ein Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente
besteht nicht, wenn die Ehe zu einem Zeitpunkt geschlossen wurde, zu dem das Mitglied das 65.
Lebensjahr vollendet hatte. Wurde die Ehe nach Vollendung des 62. Lebensjahres oder nach Ein-
tritt der Berufsunfahigkeit des Mitgliedes geschlossen und bestand die Ehe nicht mindestens 3
Jahre, so besteht kein Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente. War die Ehefrau oder der Ehe-
mann um mehr als 15 Jahre jlinger als das Mitglied, so wird die Witwen- oder Witwerrente fur je-
des weitere Jahr des Altersunterschiedes um 5 vom Hundert ihres Betrages geklrzt. Wenn die
Ehe langer als 15 Jahre bestand, entfallt die Kirzung.

(4) Einem friheren Ehegatten des Mitgliedes, dessen Ehe mit dem Mitglied geschieden worden
ist, wird nach dem Tode des Mitgliedes Rente gewahrt, wenn ihm das Mitglied zur Zeit des Able-
bens Unterhalt nach den Vorschriften des Ehegesetzes oder aus sonstigen Grinden zu leisten
hatte. Sind aus mehreren Ehen unterhaltsberechtigte friihere Ehegatten vorhanden, so wird die
Witwen- oder Witwerrente unter ihnen so aufgeteilt, dass jeder von ihnen nur den Teil der zu be-
rechnenden Rente erhalt, der im Verhaltnis zu anderen Berechtigten der Dauer seiner Ehe mit
dem verstorbenen Mitglied entspricht.

(5) Waisenrenten werden nach dem Ableben des Mitgliedes an seine Kinder, und zwar bis zu de-
ren Ableben, langstens bis zu dem Monat gewahrt, in dem das betreffende Kind das 18. Lebens-
jahr vollendet. Fur Kinder des Mitgliedes, die sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befin-
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den, wird die Waisenrente bis zu deren Ableben, langstens bis zu dem Monat gewahrt, in dem
das betreffende Kind das 27. Lebensjahr vollendet. Wird die Schul- oder Berufsausbildung durch
Erflllung der gesetzlichen Wehr- oder Ersatzdienstpflicht unterbrochen, besteht fir diesen Zeit-
raum kein Anspruch auf Zahlung der Waisenrente.

(6) Zum Bezug einer Waisenrente sind berechtigt:
a) die ehelichen Kinder;
b) die fur ehelich erklarten Kinder;

c) die an Kindes statt angenommenen Kinder, soweit die Adoption vor Vollendung des 27. Le-
bensjahres des Kindes rechtswirksam geworden ist;

d) die unehelichen Kinder eines weiblichen Mitgliedes;

e) die unehelichen Kinder eines mannlichen Mitgliedes, wenn dessen Unterhaltspflicht nach vor-
angegangener Anerkennung der Vaterschaft oder durch gerichtliche Entscheidung rechtswirk-
sam festgestellt ist.

(7) Die Waisenrente betragt:

bei Halbwaisen 15 vom Hundert, bei Vollwaisen 30 vom Hundert der Rente, die das verstorbene
Mitglied bei seinem Ableben bezog oder bezogen haben wirde, wenn es in diesem Zeitpunkt
Anspruch auf Berufsunfahigkeits- oder Altersrente besessen hatte.

(8) Die Hinterbliebenenbeziige dirfen zusammen das Einfache der Berufsunfahigkeits- oder Al-
tersrente nicht Ubersteigen, die das verstorbene Mitglied bei seinem Ableben bezog oder bezo-
gen haben wiirde, wenn es zu diesem Zeitpunkt Anspruch auf Berufsunfahigkeits- oder Alters-

rente besessen hatte; gehen sie darliber hinaus, so erfolgt eine verhaltnismaBige Kirzung.

(9) Erlischt der Anspruch eines versorgungsberechtigten Hinterbliebenen, so erhdéhen sich die
Leistungen an die verbliebenen Berechtigten bis zum zulassigen Héchstbetrag.

(10) Die Zahlung der Witwen- oder Witwerrente endet mit dem Ablauf des Monats, in dem die
Witwe oder der Witwer stirbt. Im Falle einer Wiederheirat ruht der Anspruch fir die Dauer dieser
Ehe. Auf Antrag ist eine Abfindung bis zur Hohe des flinffachen Jahresrentenbetrages gemaf
Geschaftsplan zu zahlen. Mit der Zahlung der Abfindung erldschen jegliche Anspriiche gegen-
Uber dem Versorgungswerk.

(11) Stirbt ein Mitglied des Versorgungswerkes bzw. eine Empfangerin oder ein Empfanger von
Berufsunfahigkeits- oder Altersrente, ohne nach diesen Bestimmungen leistungsberechtigte Per-
sonen zu hinterlassen, so entfallt jede Verpflichtung des Versorgungswerkes zur Leistungsge-
wahrung.

(12) Wurde eine Altersrente im Sinne des § 27 Abs. 5 durch eine einmalige Kapitalzahlung abge-
golten, erléschen damit alle Anspriiche auf Hinterbliebenenrente.
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§ 30
Versorgungsausgleich bei Ehescheidungen

(1) Werden Ehepartner geschieden, die beide Mitglieder des Versorgungswerkes sind oder wa-
ren, findet Real-Teilung geman § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung von Harten im Versor-
gungsausgleich vom 21. Februar 1983 (BGBI. | S. 105) statt, indem zu Lasten des Anrechts des
ausgleichspflichtigen Ehegatten flr den ausgleichsberechtigten Ehegatten ein Anrecht begrin-
det wird. Real-Teilung findet auch statt, wenn der ausgleichsberechtigte Ehegatte als Mitglied ei-
ner anderen berufsstandischen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung angehdort oder an-
gehdrt hat, mit der das Versorgungswerk der Apothekerkammer Nordrhein einen Uberleitungs-
vertrag geschlossen hat.

(2) Bei Real-Teilung wird fir den Ausgleichsberechtigten in Héhe der zu Uibertragenden Renten-
anwartschaft ein eigenes Rentenanrecht beim Versorgungswerk begriindet. Die Rentenanwart-
schaft des Ausgleichspflichtigen beim Versorgungswerk wird in Héhe der zu Ubertragenden
Rentenanwartschaft gemindert.

(3) Aufgrund einer mit Zustimmung des Versorgungswerkes zwischen den geschiedenen Ehe-
gatten getroffenen Vereinbarung, kénnen fir ein ausgleichsberechtigtes Mitglied durch Entrich-
tung von Beitrdgen Rentenanwartschaften begrindet werden, deren Héhe sich nach dem Alter
des ausgleichsberechtigten Mitglieds im Zeitpunkt der Beitragsentrichtung unter Anwendung der
Leistungstabelle Nr. 2 im Sinne des § 34 der Satzung errechnet. Die H6he dieser Beitrage darf
eine Veranlagung des Versorgungswerkes zur Koérperschaftssteuer nicht auslésen.

(4) Erfolgt der Versorgungsausgleich nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes zur Regelung von Harten im
Versorgungsausgleich (Quasi-Splitting), wird nach Rechtskraft der Entscheidung des Familien-
gerichts das Anrecht des Mitgliedes entsprechend gekdirzt.

(5) Besteht bei Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung des Familiengerichts Gber den Versor-
gungsausgleich ein Anspruch auf Zahlung einer Rente, erfolgt eine Minderung der Rente des
ausgleichspflichtigen Mitgliedes erst, wenn

a) fur ihn eine Rente aus einem spateren Versorgungsfall oder
b) aus der Versorgung des ausgleichsberechtigten Mitgliedes eine Rente zu gewahren ist.

Im Ubrigen findet das Gesetz zur Regelung von Harten im Versorgungsausgleich Anwendung.

§ 31
Aufstockung der Rentenanwartschaft nach
Versorgungsausgleich

(1) Das ausgleichspflichtige Mitglied kann die Minderung seiner Rentenanwartschaft ganz oder
teilweise durch Entrichtung von zusatzlichen Zahlungen wieder ausgleichen.

(2) Der einmalig oder laufend zu zahlende Betrag errechnet sich unter Berlicksichtigung des Al-
ters des ausgleichspflichtigen Mitgliedes beim Beginn der Zahlung nach der Leistungstabelle Nr.
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2 im Sinne des § 34 der Satzung. Die HOhe dieser Beitrage darf eine Veranlagung des Versor-
gungswerkes zur Korperschaftssteuer nicht auslésen.

(3) Das Recht, die Minderung der Rentenanwartschaft durch zusatzliche Zahlungen auszuglei-
chen, besteht, sofern und solange kein Anspruch auf Rente nach der Satzung besteht.

§ 32
Erstattung beim Ausscheiden

(1) Einen Anspruch auf Erstattung geleisteter Beitrdge haben auf Antrag Mitglieder

a) die aus dem Versorgungswerk ausscheiden, weil sie zu Beamtinnen oder Beamten auf Le-
benszeit oder zu Berufssoldatinnen oder Berufssoldaten ernannt worden sind. § 17 Abs. 1und 2
bleiben unberlhrt;

b) die aus dem Versorgungswerk Nordrhein ausscheiden, weil sie der Apothekerkammer Nord-
rhein nicht mehr angehoren, die Wartezeit von 60 Beitragsmonaten noch nicht erfullt haben und
die von der freiwilligen Mitgliedschaft oder dem Ruhen der Mitgliedschaft keinen Gebrauch ma-
chen und fiir die eine Uberleitung der Beitrdge nach § 33 nicht méglich ist;

c) bei denen die Voraussetzungen zur Ausiibung des Apothekerberufes im Sinne des § 17 Abs. 3
nicht mehr vorliegen bzw. Pharmaziepraktikantinnen oder Pharmaziepraktikanten, denen die Ap-
probation nicht zuerkannt wird.

(2) Erstattungsberechtigten Mitgliedern im Sinne des Absatzes 1 sind auf Antrag 60 vom Hundert
der von ihnen bisher entrichteten Beitrage zu erstatten. Flr Zeiten, in denen die Beitrage nicht in
voller Héhe von dem Mitglied selbst entrichtet worden sind, erfolgt eine Erstattung von 100 vom
Hundert der von dem Mitglied selbst entrichteten Beitrage, im Falle des Satzes 1jedoch nicht
mehr als 60 vom Hundert des Gesamtbeitrages (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile). Das
Versorgungswerk ist berechtigt, den Rlickerstattungsbetrag mit Beitragsriickstanden des erstat-
tungsberechtigten Mitgliedes zu verrechnen.

(3) Den anspruchsberechtigten Hinterbliebenen freiwilliger Mitglieder, die vor Ablauf der Warte-
zeit nach § 28 sterben, werden auf Antrag 90 vom Hundert der bisher entrichteten Beitrage er-
stattet. Der gleiche Anspruch besteht fur das freiwillige Mitglied, falls vor Ablauf der Wartezeit
Berufsunfahigkeit eintritt oder Beendigung der freiwilligen Mitgliedschaft erklart wird.

(4) Ist ein Versorgungsausgleich i.S.d. § 30 durchgefiihrt worden, ist der Anspruch des aus-
gleichsberechtigten Mitglieds oder die Verpflichtung des ausgleichspflichtigen Mitglieds von der
Beitragserstattung ausgenommen, ansonsten gilt § 32 Abs. 2 entsprechend.

(5) Wird eine Erstattung nach Absatz 2 nicht beantragt, so bemisst sich die Hohe des Anspru-
ches auf Leistungen aus dem Versorgungswerk nur nach der Hohe der tatsachlich entrichteten
Beitrage.

(6) Hat ein Mitglied vor dem Ausscheiden voriibergehend eine Berufsunfahigkeitsrente nach §
28 bezogen, so wird in den Fallen der Absatze 1 und 2 die Summe der an das Mitglied gezahlten
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Berufsunfahigkeitsrenten von der Summe der bis zum Eintritt der Berufsunfahigkeit entrichteten
Beitrage des Mitgliedes abgezogen. Ergibt sich dabei kein positiver Differenzbetrag, so werden
nur die nach Beendigung der Berufsunfahigkeit entrichteten Beitrage zugrunde gelegt.

§33
Uberleitungen

(1) Kammerangehorige im Sinne des § 11, die bereits Mitglied eines Versorgungswerkes eines an-
deren Kammerbereichs sind, kdnnen beantragen, dass die entrichteten Beitrage in das Versor-
gungswerk Nordrhein iibertragen werden. Der Uberleitungsantrag ist innerhalb von 6 Monaten
nach Berufsaufnahme im Kammerbereich Nordrhein bei einem der beiden Versorgungswerke
schriftlich zu stellen. Voraussetzung fiir die Ubertragbarkeit ist, dass das Versorgungswerk in ei-
nem entsprechenden Vertragsverhaltnis mit der dortigen Versorgungseinrichtung steht.

(2) Scheidet ein Mitglied aus dem Versorgungswerk der Apothekerkammer Nordrhein infolge
Wegzuges in einen anderen Kammerbereich aus, ohne von der Moéglichkeit Gebrauch zu ma-
chen, die Mitgliedschaft im Versorgungswerk Nordrhein mit allen Rechten und Pflichten auf-
rechtzuerhalten, so werden die entrichteten Beitrage auf Antrag ganz oder teilweise auf die Ver-
sorgungseinrichtung der fiir ihn zusténdigen Landesapothekerkammer iibertragen. Der Uberlei-
tungsantrag ist innerhalb von 6 Monaten nach Berufsaufnahme im neuen Kammerbereich bei ei-
nem der beiden Versorgungswerke schriftlich zu stellen. Voraussetzung fiir die Ubertragbarkeit
ist, dass das Versorgungswerk in einem entsprechenden Vertragsverhaltnis mit der dortigen
Versorgungseinrichtung steht.

(3) Scheidet ein ausgleichsberechtigtes Mitglied nach Durchflihrung eines Versorgungsaus-
gleichs aus dem Versorgungswerk der Apothekerkammer Nordrhein infolge Wegzuges in einen
anderen Kammerbereich aus, werden neben den eigenen Mitgliedsbeitragen auch diejenigen
Beitrage Ubergeleitet, die sich aus dem Anspruch auf Versorgungsausgleich i.S.d. § 30 Abs. 1
oder 3 ergeben. Die Beitragsilibertragung aus dem Versorgungsausgleich erfolgt jedoch nicht,
solange nach den Vorschriften des Gesetzes zur Regelung von Harten im Versorgungsausgleich
die Rente des ausgleichsverpflichteten Mitgliedes nicht gemindert werden darf.

(4) Scheidet ein ausgleichsverpflichtetes Mitglied nach Durchfiihrung eines Versorgungsaus-
gleichs aus dem Versorgungswerk der Apothekerkammer Nordrhein infolge Wegzuges in einen
anderen Kammerbereich aus, wird die Ausgleichsverpflichtung von der Uberleitung ausgenom-
men.

(5) Uberleitungsabkommen bediirfen der Genehmigung der Aufsichtsbehdrde.

§34
Hohe der Leistungen

Die Hohe der Leistungen bestimmt sich aus den Beitragen des einzelnen Mitgliedes und wird
nach der Anlage, Leistungstabellen Nummern 1 bis 5, berechnet.
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§35
Uberschussbeteiligung

Soweit ein Teil der Riickstellung fiir Uberschussbeteiligung (erfolgsabhingige Beitragsriick-
erstattung) zur Deckung von Fehlbetragen oder zur Erhéhung der laufenden Leistungen nicht
bendtigt wird, beschlieBt die Kammerversammlung nach Erstattung eines versicherungsmathe-
matischen Gutachtens, ob die Rentenanwartschaften zu erhéhen sind. Bei einer Erhéhung wird
den zum Berechnungsstichtag im Versorgungswerk versicherten Mitgliedern, die noch keine
Rente beziehen, eine Anwartschaftserhdhung zugeteilt.

§ 36
Schlussbestimmung

(1) Ergibt eine nachtragliche Priifung von Rentenfestsetzungen oder erhobenen Rentenanspru-
chen, dass eine Leistung zu Unrecht abgelehnt, entzogen, eingestellt oder zu niedrig oder zu
hoch festgelegt wurde, ist sie neu festzustellen. Irrtiimlich gewahrte Leistungen kénnen nicht zu-
rickgefordert werden, es sei denn, dass der Irrtum flr die Empfangerin oder den Empfanger er-
kennbar war. Erschlichene Leistungen sind zurlickzufordern.

(2) Rentenanspriiche kdnnen nicht abgetreten und nicht Ubertragen werden. Vereinbarungen
dieser Art sind gegentiber der Apothekerkammer Nordrhein (Versorgungswerk) rechtlich unwirk-
sam.

(3) Wer sich vorsatzlich berufsunfahig macht, hat keinen Anspruch auf Rente wegen Berufsunfa-
higkeit. Hinterbliebene haben keinen Anspruch auf Rente, wenn sie den Tod des Mitgliedes vor-
satzlich herbeigefiihrt haben. Die entsprechenden Feststellungen trifft der Aufsichtsfihrende
Ausschuss nach Prifung durch den Geschaftsfihrenden Ausschuss.

(4) Das Mitglied oder der Leistungsberechtigte ist verpflichtet, einen Schadensersatzanspruch
gegen einen Dritten insoweit an das Versorgungswerk der Apothekerkammer Nordrhein abzutre-
ten, als dieses aufgrund des Schadensereignisses Versorgungsleistungen zu erbringen hat, die
dem Ausgleich eines Schadens in gleicher Art dienen. Die zuvor genannten Versorgungsleistun-
gen werden unter Vorbehalt geleistet, bis der Schadensersatzanspruch abgetreten worden ist.
Die Abtretung kann nicht zum Nachteil des Leistungsberechtigten geltend gemacht werden.

(5) Das Versorgungswerk soll seine Mitglieder und Leistungsempfanger Uber deren Rechte und
Pflichten aufklaren.

(6) Alle im Geltungsbereich des Versorgungswerkes tatigen Apothekerinnen oder Apotheker ha-
ben sich beim Versorgungswerk zur Uberpriifung der Mitgliedschaft anzumelden und die zum
Zwecke der Versorgung notwendigen Angaben zu machen sowie die verlangten Nachweise zu
liefern. Das Versorgungswerk ist berechtigt und verpflichtet, die Angaben und Nachweise zu
prifen, Erhebungen anzustellen und erforderlichenfalls weitere Nachweise zu verlangen. Fir die
Meldungen gelten im Ubrigen die Bestimmungen des § 2 Abs. 3 des Heilberufsgesetzes.
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§ 37
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt 14 Tage nach Veroffentlichung im Ministerialblatt fir das Land Nordrhein-
Westfalen in Kraft. Die Satzung des Versorgungswerkes der Apothekerkammer Nordrhein vom 7.
Juni 1995 (SMBI. NRW. 21210) tritt gleichzeitig auBer Kraft.

Artikel I

Die Neufassung der Satzung (Artikel 1) tritt 14 Tage nach Verdéffentlichung im Ministerialblatt fiir
das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft. Die Satzung des Versorgungswerkes der Apothekerkam-
mer Nordrhein vom 7. Juni 1995 (SMBI. NRW. 21210) tritt gleichzeitig auBer Kraft.

Genehmigt.

Disseldorf, den 28. Juli 2003

Finanzministerium
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Siegel

Die vorstehende Neufassung der Satzung des Versorgungswerkes der Apothekerkammer Nord-
rhein vom 9. Juli 2003 wird hiermit ausgefertigt und im Ministerialblatt fir das Land Nordrhein-
Westfalen, in der Pharmazeutischen Zeitung und in der Deutschen Apotheker Zeitung bekannt

gemacht.
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Dusseldorf, den 29. Juli 2003

Karl-Rudolf Mattenklotz

Prasident der Apothekerkammer Nordrhein

Anlagen

(Leistungstabellen 1-5)

- MBI. NRW. 2003 S. 810

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 25/26


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2003-s810

Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 26/26


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/6938-1737-mbl_2003_32-2anl1.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Neufassung der Satzung des Versorgungswerkes der Apothekerkammer Nordrhein vom 9. Juli 2003 

	Düsseldorf, den 29. Juli 2003
	Anlagen

	Anlagen

